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1 Allgemein

Es existieren zahlreiche arbeitsrechtliche Vorschriften, die dem Schutz der Arbeit-
nehmer dienen.

Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienst eines
anderen zur Leistung fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit ver-
pflichtet ist.1 Arbeitnehmer sind somit persönlich und wirtschaftlich von ihrem
Arbeitgeber abhängig. Um den Arbeitnehmer in dieser Stellung zu schützen, gibt
es eine Vielzahl arbeitsrechtlicher Normen. Um den Arbeitnehmer auch über
diese Vorschriften zu informieren, ist der Arbeitgeber verpflichtet, in seinem
Betrieb bestimmte Rechtsvorschriften durch einen Aushang seinen Arbeitneh-
mern bekannt zu machen.

Ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch gibt es in Deutschland nicht. Vielmehr regelt
sich das Arbeitsrecht über viele einzelne Gesetze.

Generell aushangpflichtig sind davon das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG), das Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG), das Arbeitszeitgesetz (ArbZG), das
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie die Strahlenschutzverordnung. Diese
Gesetze müssen unabhängig von der Art des Betriebes in aktueller Form aushän-
gen.

Unter bestimmten Umständen können auch weitere Gesetze aushangpflichtig
sein. So ist ab drei weiblichen Beschäftigten das Mutterschutzgesetz auszuhän-
gen. Wird hingegen mindestens ein Jugendlicher beschäftigt, so muss das
Jugendarbeitsschutzgesetz ausgehängt werden.

Je nach Eigenart des Betriebes können auch andere Gesetze, wie beispielsweise
das Ladenschlussgesetz oder die Röntgenverordnung, aushangpflichtig sein.

Regelungen, die der betrieblichen Ordnung dienen, wie beispielsweise Pausenzei-
tenregelungen, Anordnungen für die Benutzung von betrieblichen Geräten oder
die Parkplatznutzungsordnung, müssen unter Umständen ebenfalls ausgehängt
werden.

1 BAG 26.09.2002 NZA 2002, 1412 (1213).
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Darüber hinaus ist der Arbeitgeber eines Betriebs, in dem ein Tarifvertrag gilt, ver-
pflichtet, diesen ebenfalls an geeigneter Stelle im Betrieb auszuhängen oder aus-
zulegen.

Auch Betriebsvereinbarungen gem. 77 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sind
im Betrieb an geeigneter Stelle auszulegen bzw. auszuhängen.
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2 Art und Weise der Aushänge

Die Gesetze und Verordnungen müssen für den Arbeitnehmer leicht zugänglich
und lesbar sein.

Standort

Möglich ist daher ein Aushang am schwarzen Brett. Zahlreiche Verlage bieten
bereits eine Sammlung der aushangpflichtigen Gesetze an.

Haben alle Mitarbeiter Zugang zu einem Computer, so ist eine Bekanntmachung
auch über das Intranet möglich.

Sprache

Die aushangpflichtigen Gesetze müssen für den Arbeitnehmer lesbar und in deut-
scher Sprache sein.
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3 Gesetzliche Aushangpflichten

3.1 Allgemein aushangpflichtige Gesetze und Verordnun-
gen

Allgemein aushangpflichtige Gesetze und Verordnungen sind solche, die in jedem
Betrieb ausgehängt werden müssen, unabhängig von der Eigenart des Betriebes
oder der Beschäftigten. Dies sind: das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das
Arbeitsgerichtsgesetz, das Arbeitszeitgesetz, die Unfallverhütungsvorschriften
sowie die Strahlenschutzverordnung.

3.1.1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Allgemein

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist ein am 14. August 2006 in Kraft
getretenes deutsches Bundesgesetz, das die Benachteiligung aus Gründen der
Rasse, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder besei-
tigen soll. Die Aufzählung der personenbezogenen Merkmale ist in § 1 des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes abschließend geregelt. Das Gesetz soll
somit nicht generell vor jeder Benachteiligung, sondern nur vor Benachteiligung
aufgrund eines der in § 1 AGG genannten Merkmale schützen

In den §§ 6 – 18 AGG befindet sich der arbeitsrechtliche Teil des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes.

Diskriminierung von Bewerbern

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt nicht nur die bereits im Betrieb
Beschäftigten vor möglichen Diskriminierungen, sondern stellt bereits den Bewer-
bungs- und Einstellungsprozess unter den Schutz des AGG, vgl. § 1 Abs.1 S. 2
AGG. Für den Arbeitgeber bedeutet dies, dass schon bei der Stellenausschreibung
und im Bewerbungsverfahren besondere Vorsicht geboten ist, um eine bewusste
oder unbewusste Benachteiligung potenzieller Arbeitnehmer zu vermeiden. Auch
gekündigte Arbeitnehmer fallen in den Schutzbereich des Gesetzes.
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Der Einstellungsprozess beginnt regelmäßig mit einer Stellenausschreibung. Um
bereits hier eine Diskriminierung zu vermeiden, darf der Text keine auf ein persön-
liches Merkmal im Sinne des AGG hinweisenden Merkmale vom Bewerber for-
dern. Dass Stellenausschreibungen geschlechtsneutral zu formulieren sind (m/w),
ist mittlerweile fast jedem Arbeitgeber bekannt. Schreibt der Arbeitgeber aber
beispielsweise aus, dass er junge, dynamische Personen sucht, so kann die
Bezeichnung „jung“ auf eine Diskriminierung wegen des Alters hinweisen, die
Suche nach dynamischem Personal kann einen in seiner Mobilität eingeschränk-
ten, behinderten Menschen diskriminieren.

Dass es sich bei einer solchen Diskriminierung häufig um eine unbewusste han-
delt, ist hierbei irrelevant. Vielmehr kann der Bewerber im Falle einer ungerecht-
fertigten Benachteiligung einen Schadensersatz gemäß § 15 AGG geltend
machen. Dabei kann sowohl der materielle als auch der immaterielle Schaden
ersetzt werden müssen. Beim materiellen Schaden handelt es sich um die Erstat-
tung des unmittelbar entgangenen Verdienstes und der getätigten Aufwendun-
gen. Diese sind vom potenziellen Arbeitgeber dann zu ersetzen, wenn dieser die
Pflichtverletzung, also die Diskriminierung, direkt zu vertreten hat. Dazu reicht
bereits Fahrlässigkeit aus. Ein entsprechendes Fehlverhalten von weisungsgebun-
denen Angestellten hat der Arbeitgeber sich dabei zurechnen zu lassen. Der ent-
standene Schaden muss daneben auch kausal auf die Pflichtverletzung zurück-
zuführen sein, also auf ihr beruhen.

Beim immateriellen Schaden, also dem Schaden, der kein Vermögensschaden ist,
hat der Geschädigte die Möglichkeit, eine angemessene Entschädigung in Geld
zu verlangen. Die Höhe der Entschädigung soll dabei auch eine abschreckende
Wirkung für den Arbeitgeber haben. Regelmäßig beläuft sich der immaterielle
Schadensersatz auf bis zu drei Monatsgehälter.

Dieser Schadensersatz entsteht unerheblich davon, ob der benachteiligte Bewer-
ber auch bei einer benachteiligungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden wäre.

Entscheidend ist jedoch, dass der Bewerber die Stelle antreten wollte. Handelt es
sich hingegen um eine Scheinbewerbung, so steht dem Bewerber ein solcher
Schadensersatzanspruch nicht zu. Bei einer Scheinbewerbung will der Bewerber
die Stelle in Wirklichkeit nicht antreten, sondern vertraut auf eine Absage, um

� 2014 Verlag Dashöfer GmbH
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